
DOKUMENT 277§ 9
(1) D er V ertragspartner e rhä lt fü r die von ihm  ver
k au fte  W are eine Provision in Höhe v o n .......... P rozent
des getä tig ten  Um satzes.

(2) Die nach der Übernahm e der Kom m issionsware bei 
ihm  anfallenden variablen K osten sowie Löhne sind 
aus der Provision zu decken.

*

Der Kommissionseinzelhändler begibt sich durch die 
Annahme des jede Freiheit zu  inhaltlicher Abänderung 
ausschließenden M ustervertrages in die volle Abhängig
keit vom  staatlichen Großhandel. Er darf lediglich m it 
dem handeln, was ihm der staatliche Großhandel zur 
Verfügung stellt. Einkäufe auf eigene Rechnung sind 
nicht mehr möglich (§ 8  des M ustervertrages). Dieser 
Paragraph ste llt eine nicht unwesentliche Ergänzung 
dar zur Gewerbezulassungsverordnung, § 1, wonach die 
private Industrie m it jedem  einzelnen Abnehmer über 
W arenbezüge Verträge abzuschließen hat. Bislang war 
der private Einzelhandel ein Hauptabnehmer der pri
vaten  Industrie. M it dem § 8 des Kom missionsvertrages 
werden die se it Jahren bestehenden unmittelbaren Ge
schäftsbeziehungen zwischen der privaten Industrie und 
dem Einzelhandel unterbunden. Dem Handel wird dam it 
unmißverständlich gesagt, daß er m it dem Kommissions
vertrag  einen W eg zum Sozialismus beschritten hat. Im  
Juni 1957 erklärte O e l ß n e r  als V ertreter der Regie
rung vor Kreisen des privaten Einzel- und Großhandels 
die Zielsetzung, die m it den Kommissionsverträgen ver
bunden ist.
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W ir wollen die p rivaten  H ändler fü r den sozialistischen 
A ufbau gewinnen und ihnen dam it die Möglichkeit ge
ben, gem einsam  m it allen anderen W erktätigen  un ter 
der F ührung  der A rbeiterk lasse eine neue, bessere 
Gesellschaft aufzubauen, in  der auch sie ihre K ennt
nisse und Fähigkeiten  zum  N utzen aller W erk tätigen  
anwenden können.
Einige E inzelhändler w aren der Ansicht, daß, ähnlich 
wie in der L andw irtschaft und im Handw erk, der Zu
sam m enschluß zu Genossenschaften der richtige W eg 
zur Teilnahme am  sozialistischen A ufbau sei. W ir hal
ten  diesen W eg fü r  unrichtig  und gefährlich, weil im 
Handel die V erhältnisse ganz anders sind als in der 
Produktion und solche Zusam menschlüsse h ier sehr 
leicht zu kap italistischen V erbänden m it monopolisti
schen Tendenzen führen könnten. Dies w ürde aber der 
sozialistischen Entw icklung zuwiderlaufen. W ir halten 
im Einzelhandel den Abschluß von K om m issionsverträ
gen m it dem sozialistischen Großhandel —  dem s ta a t
lichen wie genossenschaftlichen —  fü r  den richtigen 
Weg, der sich in  der P rax is  bereits bew ährt hat. Am 
15. Mai gab es bereits 206 solche V erträge und 275 
sind in V orbereitung. Im  Bezirk H alle g ib t es 30 Ver
träg e  und 12 sind in  Vorbereitung. N atürlich  is t das 
noch außerordentlich wenig, wenn w ir bedenken, daß es 
in  der Republik 146 254 private E inzelhandelsgeschäfte 
und 27 263 p rivate G aststä tten  gibt. ..........

Quelle: „Neues D eutschland“ vom 9. 6. 1957.
*

Trotz aller Propaganda und verschiedener Druckm ittel 
erhöht sich die Zahl der abgeschlossenen Kommissions
verträge nur langsam. Der Sowjetzonenminister für 
Handel und Versorgung, W a c h ,  erklärte im  Januar 
1958 hierzu:

In  den ersten  M onaten ging der V ertragsabschluß sehr 
zögernd voran, weil es bei den örtlichen S taatsorganen 
und dem staatlichen Großhandel an den entsprechenden 
E rfahrungen  fehlte und au f der anderen Seite die 
Feinde unserer A rbeiter-und-Bauern-M acht gegen den 
Abschluß solcher V erträge hetzten.
W ir stellten  uns dam als das Ziel, im Jah re  1957 tausend 
private Einzelhändler fü r  den Kommissionshandel zu 
gewinnen. Dieses Ziel konnten w ir im Oktober 1957 er
reichen. Die Entw icklung des Abschlusses der V er
träg e  im zweiten H alb jahr 1957 is t bedeutend besser 
vorangegangen als vorher. ..........
T rotz dieser rech t günstigen Entw icklung im zweiten 
H alb jahr 1957 dürfen w ir aber keinesfalls selbstzufrie
den sein. W ir haben uns deshalb m it dieser F rag e  noch
m als eingehend beschäftigt, um das gestellte Ziel fü r 
das J a h r  1958 unbedingt zu erreichen. Um nun diese 
Abschlüsse zu erhöhen, haben w ir in V ereinbarung m it 
den R äten  der Bezirke im W arenum satzplan fü r  1958 
den Kommissionshandel besonders geplant. Gegen
w ärtig  is t eine A rbeitsgruppe beschäftigt, um  noch
m als auf Grund der gesam m elten E rfahrungen  und der 
Hinweise von privaten  Einzelhändlern, P arte ien  und 
O rganisationen die bestehenden R ichtlinien zu über
prüfen. ...........

Quelle: „Neues D eutschland“ vom 1. 11. 1958.

Sozialisierung des Handwerks

Die dritte Säule der privaten W irtschaft, das Handwerk, 
is t von diesen Sozialisierungsbestrebungen der Regie
rung nicht verschont geblieben. Der W eg zur Sozialisie
rung des Handwerks führt hier über die „ P r o d u k -  
t i o n s g e n o s s e n s c h a f t e n d e s H a n d w e r k s " .  
Handwerksbetriebe gleicher A rt sollen sich „freiwillig“ 
zu Produktionsgenossenschaften zusammenschließen, 
wobei zw ei A rten  von Produktionsgenossenschaften vor
gesehen sind. Kennzeichnend für eine A rt is t die völlige 
Loslösung des einzelnen Handwerkers vom Produktions
m ittel; sämtliche Maschinen, W erkzeuge usw. sind „so
zialistisches“ Eigentum. Bei der zweiten, einer gem äßig
teren Form, besteht noch zum einzelnen Produktions
m ittel eine gewisse persönliche Beziehung.
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Verordnung über Produktionsgenossenschaften 
des H andw erks
vom 18. 8. 1955 

(GBl. I, Seite 597)

D er m it E rfo lg  durchgeführte e rs te  F ünfjah rp lan  h a t 
auch dem H andw erk der D eutschen D em okratischen 
Republik die M öglichkeiten gegeben, seine Leistungen 
erheblich zu steigern. Um  w eiterhin in noch größerem  
M aße an dieser Entw icklung teilzuhaben und nach den 
G rundsätzen der W irtschaftlichkeit handwerkliche E r 
zeugnisse bester Q ualität herzustellen, haben sich fo rt
schrittliche H andw erksm eister und Gesellen zu P roduk
tionsgenossenschaften zusamm engeschlossen. Dadurch 
w ird die A rbeitsproduktiv ität gesteigert und auf der 
G rundlage gegenseitiger Gleichberechtigung das Lei
stungsprinzip durchgesetzt. Das fü h rt zu einer s tän 
digen Verbesserung der m ateriellen und kulturellen  Le
bensbedingungen der Genossenschaftler. Zur U nter
stü tzung dieser Entw icklung im H andw erk w ird fol
gendes verordnet:
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